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OT-SPEZIAL Steuern

Spaniens König Felipe VI. hat unter
dem Eindruck der Wirtschaftskrise sei-
ne eigenen Bezüge um ein Fünftel re-
duziert. Der 47-jährige Monarch wird
im laufenden Jahr als Staatschef noch
Zuwendungen in Höhe von insgesamt
rund 234 000 Euro erhalten. Felipe
wird damit nach Angaben des Königs-
hauses rund 58 000 Euro weniger er-
halten als sein Vater, dem er im vergan-
genen Juni auf den Thron gefolgt war.
Im Rahmen des ersten Budgets des Kö-
nigshauses unter Felipe soll Königin Le-
tizia rund 128 000 Euro erhalten, der

77-jährige Vater Juan Carlos rund
187 000 Euro.

Das Budget des Königshauses für
2015 bleibt im Vergleich zum Vorjahr
praktisch unverändert und beträgt 7,8
Millionen Euro. Über den Etat entschei-
det die Regierung, über die Verwen-
dung des Geldes kann der König selbst
bestimmen. 2009 hatte die «Casa Real»
noch 8,9 Millionen zur Verfügung ge-
habt. Medienberichten zufolge ist das
Königshaus Spaniens für die Steuerzah-
ler mit 17 Cent pro Einwohner eines der
billigsten Europas. (SDA)

König Felipe
wie Martin Wey
Weniger Lohn Staatschef kassiert noch
234 000 Euro, Letizia deren 128 000

Winkt zu geringeren Bezügen dem Fussvolk zu als auch schon: König Felipe. KEY
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INSERAT

In schöner Regelmässigkeit erhalten
wir jeweils Anfang Jahr vom Steueramt
die freundliche Aufforderung, unsere
Steuererklärung vollständig, korrekt
und termingerecht einzureichen. Es ist
immer hilfreich, die Vorjahres-Steuer-
erklärung zur Hand zu haben, damit
nichts vergessen wird. Ansonsten be-
steht die Gefahr, dass ein Nach- und
Strafsteuerverfahren infolge Steuerhin-
terziehung eingeleitet werden könnte.
Zudem ist die dazugehörende Steuer-
veranlagung von Nutzen, um zu prü-
fen, welche Deklarationen von der
Steuerbehörde abgeändert oder sogar
gestrichen wurden.

Bei den Einkünften muss geprüft
werden, ob alle Lohn- und Rentenaus-
weise vorhanden sind. Auch kleine Ne-
beneinkommen müssen deklariert wer-
den, insbesondere da die Steuerbehör-
de von den Arbeitgebern eine Kopie
der Lohnausweise zugestellt erhält und
die Vollständigkeit so überprüfen kann.

Bei den Wertschriften dient als Vorla-
ge die Vorjahresdeklaration. So kann
am besten sichergestellt werden, dass
sämtliche Positionen erfasst werden.
Zusätzlich ist zu beachten, dass neu er-
öffnete Konti, neu gewährte Darlehen
(zum Beispiel an Kinder) oder neue Be-
teiligungspapiere (Aktien/Stammanteile
GmbH) erfasst werden. Nicht vergessen
werden sollten die Erträge aus Beteili-
gungspapieren von KMU, die einen Er-
trag abgeworfen haben, aber nicht auf
einem Bankbeleg ersichtlich sind.

Unterhaltsbeiträge sind beim Emp-
fänger als Einkommen zu erfassen, der
Zahlende kann diese in Abzug bringen
(für Kinder bis vollendetes 18. Alters-
jahr). Die Steuerbehörde wird aufgrund
des Abzugs beim Empfänger überprü-
fen, ob dieser das Einkommen auch de-
klariert.

Pauschal oder nicht?
Beim Liegenschaftsunterhalt kann

aufgrund der vorhandenen Belege je-
des Jahr neu entschieden werden, ob
der Pauschalabzug oder die effektiven
Kosten geltend gemacht werden sollen.
Dabei sollte nicht vergessen werden,
dass der Kaminfeger und die Gebäude-
versicherung zu den Unterhaltskosten
gerechnet werden.

Bei den Erwerbsunkosten ist neben
dem Arbeitsweg und dem Pauschalab-
zug von 3 Prozent des Nettolohns auch
zu prüfen, ob aufgrund der Distanz ein
Abzug für Auswärtsmahlzeiten möglich
ist. Auch für das Nebeneinkommen
kann ein Pauschalabzug von 20 Pro-
zent, mindestens 800 Franken und ma-
ximal 2400 Franken, geltend gemacht
werden, darf jedoch das Nebeneinkom-

men nicht übersteigen. Bei den Schuld-
zinsen ist zu beachten, dass ein Beleg
der Steuererklärung beigelegt wird. In
der Praxis wurde infolge fehlenden Be-
legs diese Position auch schon einfach
gestrichen.

Bei Einzahlungen in die Pensionskas-
se oder die gebundene Selbstvorsorge
Säule 3a sind zwingend die Bescheini-
gungen beizulegen. Wird nur der Ein-
zahlungsbeleg eingereicht, wird dieser
Abzug ohne Nachfrage gestrichen. Für
den Versicherungsabzug kann bei den
Krankenkassen eine Leistungsübersicht
angefordert werden, in der die Jahres-
prämie sowie die Selbstbehalte ausge-
wiesen wird. Dies erleichtert das Aus-
füllen erheblich, und für den Nachweis
der Krankheitskosten (nebst Zahnarzt)
kann hier erheblich Zeitaufwand ge-
spart werden.

Einsprachen innert 30 Tagen
Nachdem die Steuererklärung mit Er-

folg endlich ausgefüllt und dem Steuer-
amt übermittelt wurde, ist die Arbeit
(leider) noch nicht getan. Wichtig ist,
dass die Veranlagung bei Eintreffen mit
der abgegebenen Steuererklärung
überprüft wird, ob Aufrechnungen er-
folgten oder allenfalls Abzüge gestri-
chen wurden. Um eine Korrektur der
Veranlagung vornehmen zu können,
kann innert 30 Tagen mit einer Ein-
sprache reagiert und müssen allenfalls
fehlende Unterlagen nachgereicht wer-
den. Der Berufsalltag zeigt, dass schon
öfters Steuern bezahlt wurden, die
nicht geschuldet wären und durch das
Scanning der Steuerunterlagen nicht
immer alle Unterlagen auch beim Steu-
eramt eintreffen.

Schritt für Schritt Steuererklärung sorgfältig ausfüllen und Veranlagung prüfen

Detailarbeit kann sich lohnen

Philipp Nellen

ist diplomierter

Experte in Rech-

nungslegung und

Controlling, Treu-

hand und Steuern

bei BDO AG in

Olten.

VON PHILIPP NELLEN

Firma/Name Telefon
 
Kontaktperson E-Mail
 
Strasse/Nr. Datum
 
PLZ/Ort Unterschrift

Druckunterlagen High-End PDF (Schriften eingebunden) 
   beiliegend (CD/DVD) 
   folgt per E-Mail an inserate@oltnertagblatt.ch

Information und Reservation
ot Oltner Tagblatt | Stadtanzeiger Olten | Ziegelfeldstrasse 60 | 4600 Olten | Tel. 058 200 47 00  
Fax 058 200 47 10 | inserate@oltnertagblatt.ch | www.oltnertagblatt.ch

Alle Preise exkl. 7,7% MwSt. Preisänderungen vorbehalten.

Preise

¹⁄₁  Seite
290 × 440 mm

½  Seite
290 × 220 mm

¼  Seite
290 × 110 mm
143 × 220 mm

⅛  Seite
143 × 110 mm
290 × 55 mm

  Fr. 3080.–   Fr. 1540.–   Fr. 770.–   Fr. 385.–


